
Im Herbst 2006 waren die Erwartungen der internationalen

Gemeinschaft in Bezug auf die weitere Entwicklung der De-

mokratischen Republik Kongo hoch. Wenige Monate zuvor,

am 18. Februar 2006, wurde von Präsident Joseph Kabila eine

neue demokratische Verfassung verkündet, am 30. Juli 2006

gab es zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren freie Parla-

ments- und Präsidentschaftswahlen. Diese Wahlen wurden

von 17.600 UN-Soldaten der MONUC-Mission, 2000 Soldaten

der EUFOR RD Congo, darunter auch 780 deutschen Bun-

deswehrsoldaten sowie 80.000 kongolesischen Sicherheits-

truppen, überwacht. Erstmalig hatte die Bundesrepublik die

militärische Führung eines autonomen Militäreinsatzes außer-

halb der EU übernommen. Darüber hinaus waren rund 1200

Wahlbeobachter vor Ort, unter ihnen auch der ehemalige

kanadische Ministerpräsident Joe Clark. Ludger Schadomsky

von der Deutschen Welle formulierte hierzu: „Wenn die Leid

geplagten Menschen des an Bodenschätzen reichen Kongo

nicht bald Straßen, Wasserleitungen und Krankenhäuser se-

hen, und wenn Kongos notorische Elite nicht aufhört, das ei-

gene Land auszubeuten, werden sich die Bürger, die zwei Mal

mit großer Euphorie zu den Wahlurnen strömten, endgültig

von der jungen Demokratie abwenden. Ein weiterer Zerfall
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des ohnehin in Ost und West zerrissenen Landes wäre die

Folge.”1

Im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen im Jahr

2006 konnte Übergangspräsident Joseph Kabila 45 Prozent

der Stimmen auf sich vereinigen, sein Konkurrent Jean-Pierre

Bemba 20 Prozent. In der Stichwahl behauptete sich Kabila

mit rund 58 Prozent der Stimmen und konnte Bemba auf den

zweiten Platz verweisen, eine Klage wegen Wahlbetrugs wies

das Oberste Gericht am 28. November zurück. Die MONUC

und auch die Bundeswehr bezeichneten die Wahlen als gro-

ßen Erfolg. Mit der Ernennung seiner Regierung und der Kon-

solidierung des Parlamentes waren – bei andauernder Prä-

senz der UN-Mission MONUC – die Voraussetzungen geschaf-

fen worden, mit dem Wiederaufbau des durch jahrzehntelan-

ge Ausplünderung und Kriege zerstörten Landes zu beginnen.

Nach seinem Amtsantritt betont Präsident Kabi-

la vor allem innenpolitische Ziele, wie die wirt-

schaftliche und soziale Erholung des Landes so-

wie die Reform von Justiz, Polizei und Streit-

kräften. Hinzu kommen die Weiterführung der

Dezentralisierung des Staatswesens, das laut

Verfassung statt wie bisher elf künftig 26 Pro-

vinzen umfassen soll. Für den Aufbau von Ver-

kehrsverbindungen und Schulen, der Wasser-

und Stromversorgung sowie der Beschaffung von Arbeit und

Einkommen hat Staatspräsident Kabila in seiner Antrittsrede

im Dezember 2006 den Begriff der „fünf großen Baustellen”

geprägt. Das Ausmaß der Zerstörungen, die enormen geogra-

phischen Dimensionen des Landes und die schlechte Sicher-

heitslage im Land stellten die Wiederaufbaubemühungen je-

doch von Anfang an vor enorme Herausforderungen.

innenpolitiSche SchWierigkeiten

Drei Jahre später, Ende September 2009, kamen in Kinshasa

erste Gerüchte über ein Vorhaben der Regierung auf, die der-

zeit gültige Verfassung in grundlegenden Punkten zu ändern.

Der französische Radiosender RFI berichtete über die Exis-
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tenz einer entsprechenden, von der Ministerkonferenz einge-

setzten Kommission. Zwar widersprach der Informationsmi-

nister der DR Kongo, Lambert Mende, diesen Aussagen be-

reits am nächsten Tag. Gleichwohl betonte er, dass es Über-

legungen in diese Richtung gäbe. Er wies jedoch darauf hin,

dass die Verfassung bereits seit dem Jahr 2006 einer „kon-

stanten interinstitutionellen Überprüfung” unterläge. Zeit-

gleich zu dieser Erklärung wurde seitens des Ministeriums die

Empfangsmöglichkeit des Senders RFI für die Region Kinsha-

sa unterbrochen. Senatspräsident Kengo wa Dondo, der zur

parlamentarischen Opposition gehört, bestätigte einige Tage

später jedoch die Existenz einer solchen Kommission. Aus Re-

gierungskreisen wurden daraufhin die konkreten Vorhaben in

Zusammenhang mit der Revision der Verfassung bekannt. So

soll die bisher von der Verfassung ausgeschlossene mehrma-

lige Wiederwahl des Präsidenten ermöglicht, die Verlänge-

rung seiner Amtszeit von fünf auf sieben Jahre festgelegt und

seine Teilnahme an Sitzungen des Obersten Gerichts vorge-

schlagen werden. Zwar relativierte Kabila diese Vorhaben in

einer Rede zur Lage der Nation, das Thema bleibt jedoch in

der aktuellen Diskussion.

Die nächsten Präsidentschafts- und Parla-

mentswahlen stehen im Jahr 2011 an. Aller-

dings sind sie, ebenso wie die seit Jahren im-

mer wieder vertagten Kommunalwahlen, durch

den schleppenden Prozess der Wählerregistrie-

rung sowie finanzielle und logistische Schwie-

rigkeiten gefährdet. Die für Ende des Jahres

2010 vorgesehenen Kommunalwahlen sind be-

reits im November 2009 durch Entscheidung der Wahlkom-

mission nochmals – und dieses Mal auf unbestimmte Zeit –

verschoben worden. Zeitgleich wurden die Bemühungen zur

Überprüfung der Wählerlisten suspendiert, die als Vorausset-

zung für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in zwei

Jahren angesehen werden können. Das Mandat der bisher

amtierenden Wahlkommission (Commission Electoral Indé-

pendant, CEI) wurde vom Obersten Gerichtshof Anfang Ok-

tober 2009 entgegen der Verfassung verlängert, nachdem die

eigentlich vorgesehene Einrichtung einer neuen Wahlkom-

mission ausgeblieben war.

In der Zwischenzeit konzentriert Präsident Kabila mehr und

mehr Macht auf seine Person und das Präsidialamt. Der erst

seit November 2008 amtierende Premierminister Muzito ver-
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liert zunehmend an Einfluss. Ende Mai 2009 ordnete Präsi-

dent Kabila an, jede Ausgabe ab 5000 US-Dollar selbst ge-

nehmigen zu wollen – und traf auf keinerlei Widerstand sei-

tens der Regierung. Der von Kabila Anfang des Jahres ent-

machtete und durch seinen Gefolgsmann Boshap ersetzte

frühere Parlamentspräsident Kamerhe hat im Juli 2009 eine

eigene Partei (PRDC: Parti du Renouveau pour la Démocratie

au Congo) gegründet. Noch aber ist unklar, ob Kamerhe Prä-

sident Kabila herausfordern wird oder eine Allianz mit Kabila

sucht. Für den Fall seines Austritts aus der Partei Kabilas, der

PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocra-

tie), droht Kamerhe entsprechend der Verfassung der Verlust

seines Mandats. Kamerhe stammt aus der Provinz Süd-Kivu,

die Kabila unbedingt gewinnen muss, um bei den für 2011

vorgesehenen Präsidentschaftswahlen erfolgreich zu sein. Die

parlamentarische Opposition ist zerstritten. Kabilas Haupt-

konkurrent aus dem Wahlkampf 2006, Jean-Pierre Bemba,

muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den

Haag verantworten und sitzt weiter in Untersuchungshaft.

Seine Partei MLC (Mouvement de Libération du Congo) ist

weitgehend führungslos. Ein aussichtsreicher Kandidat, der

Präsident Kabila bei den Wahlen 2011 herausfordern könnte,

ist daher nicht in Sicht. Nichtsdestoweniger hat Kabila bereits

mit dem Wahlkampf begonnen. Darauf deuten die Beschleu-

nigung von Arbeiten an prestigeträchtigen Infrastrukturpro-

jekten und zahlreiche Besuche des Präsidenten in verschie-

denen Landesteilen sowie großflächige Plakate in der Haupt-

stadt Kinshasa hin.

Wenig Fortschritt gibt es indessen bei den Bemühungen zur

Dezentralisierung des Landes. So war ursprünglich in der Ver-

fassung eine Neuaufteilung der Provinzen von derzeit elf auf

26 vorgesehen, einschließlich der Einführung eines Finanz-

ausgleichs. Dieses Vorhaben könnte aber im Zuge der Arbeit

der entsprechenden Regierungskommission Opfer einer Ver-

fassungsreform werden. Diese von Stagnation geprägte in-

nenpolitische Entwicklung bleibt freilich nicht ohne Auswir-

kungen auf das politische und wirtschaftliche Klima in der

Demokratischen Republik Kongo. Verfolgung und Unter-

drückung, Korruption und Armut sind nach wie vor an der Ta-

gesordnung. Trotz einer demokratisch legitimierten Wahl sind

die Ergebnisse einer nunmehr dreijährigen Regierungsarbeit

eher dürftig. Dies hat auch Auswirkungen auf die einzelnen

Provinzen. So hat eine politische Gruppierung namens „Wi-

derstandspatrioten” (patriotes-résistants) Ende 2009 die Ver-

32



antwortung für eine Reihe bewaffneter Aufstände in der nord-

westkongolesischen Provinz Equateur entlang des Ubangi-

Flusses an der Grenze zur Republik Kongo übernommen. Was

Ende Oktober 2009 um den Ort Dongo als angeblicher Kampf

zwischen verfeindeten Volksgruppen um Fischereirechte be-

gann, wird vom Widerstandspatriotensprecher Ambroise Lo-

bala Mokobe als Beginn eines Krieges „zur Zerlegung des er-

niedrigenden Besatzungsregimes in Kinshasa” bezeichnet.

„Die Aktion der Widerstandspatrioten ist keine Rebellion”,

heißt es in einer entsprechenden Erklärung. „Eine Rebellion

heißt, dass man ein legales Regime bekämpft. Aber alle wis-

sen, wie derjenige, der sich Joseph Kabila nennt, unserem

Volk aufgezwungen wurde.” Die „Widerstandspatrioten” grei-

fen auf die Anti-Kabila-Propaganda aus Kongos ultranationa-

listischem Lager zurück. Hierbei betonen sie, der Präsident

sei nicht der leibliche Sohn seines Vaters Laurent-Désiré Ka-

bila, sondern ein ruandisches Adoptivkind. Die internationale

Gemeinschaft habe ihn bei den Wahlen 2006 den Kongolesen

aufgezwungen, um mit ihm die Reichtümer des Kongo aus-

beuten zu können. Mit ähnlichen Parolen hatte der einstige

Rebellenführer Jean-Pierre Bemba bei den Wahlen 2006 ge-

gen Kabila operiert und die Provinz Equateur, seine eigene

Heimatprovinz und auch die von Ex-Diktator Mobutu für sich

gewinnen können.

Ein radikaler MLC-Flügel, der sich von Bemba

losgesagt hat, macht ebenso Werbung für die

„Widerstandspatrioten” wie der frühere Mobu-

tu-Sicherheitsberater Honoré Ngbanda, der im

französischen Exil lebt und für seine Brutalität

zu Zeiten der Diktatur berüchtigt ist. Die Ge-

samtzahl der Flüchtlinge in der Region hat sich

mittlerweile nach Angaben des UN-Flüchtlings-

hilfswerks UNHCR auf knapp 120.000 erhöht.

Das Ausmaß der territorialen Kontrolle der Re-

bellion ist unklar. Bedenklich ist, dass sich zu-

sätzlich zur schwierigen Sicherheitslage im Osten des Landes

nunmehr auch in anderen Provinzen Gruppierungen formie-

ren, die der Regierung in Kinshasa gegenüber feindlich ein-

gestellt sind.

Monuc in der kritik

„Die Menschen im Kongo wünschen auf Dauer keine UN-Trup-

pen auf ihrem Boden.” Mit dieser Erklärung hat Christian Ile-
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ka Atoki, UN-Botschafter der Demokratischen Republik Kon-

go, im Auftrag von Staatspräsident Joseph Kabila den UN-Si-

cherheitsrat unlängst aufgefordert, bis Mitte 2010 einen Zeit-

plan für den „schrittweisen Abzug” der Blauhelme vorzule-

gen. Im Rahmen der nunmehr zehnjährigen UN-Friedensmis-

sion MONUC (Mission de l’Organisation des Nations Unies en

République Démocratique du Congo) sind inzwischen rund

25.000 Sicherheitskräfte und zivile Helfer im Kongo statio-

niert. Wegen andauernder Kämpfe in den Ostprovinzen Nord-

Kivu und Süd-Kivu werden immer mehr Truppen vom Westen

in den Osten verlagert. Atoki ergänzte seine Forderung nach

einer Planung des Abzugs der Blauhelme mit dem Wunsch,

die dadurch entstehende Lücke durch ein UN-Büro für Zen-

tralafrika zu füllen, gerne in der Hauptstadt Kinshasa. Gleich-

wohl betonte er, es sei Aufgabe der Kongolesen, vielschichti-

ge strategische Entscheidungen über die militärischen und

nichtmilitärischen Sicherheitsaspekte zu treffen. Erst kürzlich

hatte ein bekannt gewordener 93 Seiten starker Expertenbe-

richt des UN-Sicherheitsrates den Einsatz von UN-Truppen

zur Bekämpfung der aus ruandischen Hutu-Milizen bestehen-

den Demokratischen Kräfte für die Befreiung Ruandas (FDLR)

im Osten der DRC als gescheitert kritisiert. „Im Rahmen die-

ser Militäroperation wurden ungezählte Dörfer überfallen und

tausende Hütten niedergebrannt. Etliche zehntausend Men-

schen mussten vor diesen Gewalttaten fliehen”, heißt es in

dem Bericht. Ein Sprecher der MONUC betonte, dass die UN-

Präsenz in der DRC allein dem Schutz der Bevölkerung diene.

Solange die Regierung unfähig sei, selbst die Lage in den Griff

zu bekommen, dürfte eine von der Regierung angezettelte

Medienkampagne den Sicherheitsrat nicht dazu bringen, die

UN-Truppen überstürzt abzuziehen, so MONUC.

Hinter derartigen Überlegungen stehen zum einen enttäusch-

te Erwartungen über den Beitrag der internationalen Ge-

meinschaft zum Wiederaufbau des Landes, zum anderen

mehren sich die Anzeichen, dass die Regierung der DR Kon-

go gezielt die Verantwortung für die magere politische Bilanz

zunehmend bei internationalen Kooperationspartnern sucht.

Auch das 2010 anstehende 50-jährige Jubiläum der Unab-

hängigkeit des Landes spielt hierbei eine gewichtige Rolle.

In der kongolesischen Öffentlichkeit wird MONUC unter ande-

rem deswegen kritisiert, weil die Mission zum größten Teil aus

Soldaten besteht, die selbst aus Ländern ohne demokratische

Regierungsformen stammen. Außerdem sei die Ausrüstung
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und damit der Handelsspielraum der Truppen völlig unzurei-

chend. Aus kongolesischen Kreisen verlautet immer wieder,

die MONUC schütze die Bevölkerung nur ungenügend vor Re-

bellen. Verschiedentlich wurden der MONUC sogar Menschen-

rechtsverletzungen an der Zivilbevölkerung vorgeworfen.2

Abgesehen von den indischen und pakistanischen Truppen

verfügt der Großteil der eingesetzten Soldaten über keine

ausreichende militärische Ausbildung. So rekrutiert Uruguay

beispielsweise Zivilisten für das Kontingent mit Hilfe von Zei-

tungsannoncen und gewährt diesen lediglich eine Ausbildung

von zwei Wochen. Europäische Soldaten sind nur auf Füh-

rungsebene vertreten.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon gestand mitt-

lerweile ein, dass die militärischen Erfolge ge-

gen die in Ost-Kongo verschanzten ehemaligen

ruandischen Hutu-Milizen, die jetzt unter dem

Namen „Demokratische Kräfte für die Befrei-

ung Ruandas” (FDLR) auftreten, „von hohen

humanitären Kosten begleitet sind”. Menschen-

rechtsorganisationen sprechen von zahlreichen

Morden, Plünderungen und Vergewaltigungen,

die sowohl von der FDLR wie von der Regie-

rungsarmee begangen wurden. Human Rights

Watch dokumentierte, dass zwischen Januar

und September 2009 genau 732 Zivilisten, da-

runter Frauen und Kinder, willkürlich von FARDC-Soldaten ge-

tötet wurden. Die Hutu-Milizen ermordeten im gleichen Zeit-

raum 701 Zivilisten.

Die Monuc hatte die Regierungsarmee mit Waffen und Le-

bensmitteln ausgerüstet. Ein Teil der Waffen wurde von den

Soldaten allerdings umgehend an Rebellen weiterverkauft.

Offenbar sind die Rebellen auch am illegalen Handel mit Gold

und anderen Bodenschätzen beteiligt. Nach dem Bericht einer

unabhängigen Expertengruppe geht der Schmuggel von Roh-

stoffen und Waffen in den Provinzen Nord- und Südkivu un-

vermindert weiter. Zu den Käufern von Mineralien gehören

danach malaysische und thailändische Firmen. Waffen an die

FDLR liefern Nordkorea und der Sudan. In der Praxis würde

35

2 | Vgl. Human Rights Watch (Hrsg.), „Soldiers Who Rape, Comman-
ders Who Condone. Sexual Violence and Military Reform in the
Democratic Republic of Congo” (New York: Human Rights Watch

Report, 2009), http://www.hrw.org/en/reports/2009/07/16/
soldiers-who-rape-commanders-who-condone-0 [8.1. 2010].

un-generalsekretär ban ki Moon ge-

stand mittlerweile ein, dass die militä-

rischen erfolge gegen die in ost-kon-

go verschanzten ehemaligen ruandi-

schen hutu-Milizen, die jetzt unter

dem namen „demokratische kräfte

für die befreiung ruandas” (fdlr)

auftreten, „von hohen humanitären

kosten begleitet sind”. Menschen-

rechtsorganisationen sprechen von

zahlreichen Morden, plünderungen

und Vergewaltigungen, die sowohl

von der fdlr wie von der regierungs-

armee begangen wurden.



die Regierung des Landes ohne die UN-Truppen in kürzester

Zeit die Kontrolle über den Großteil des Landes verlieren. Sie

verlässt sich auf UN-Flugzeuge, um entlegene Gebiete des

Kongo ohne Straßenanbindung oder kommerziellen Flugver-

kehr zu erreichen. Nur dank der UN-Präsenz ist der Osten des

Kongo in den letzten Jahren nicht wieder an Rebellen gefal-

len.

kauM WirtSchaftliche fortSchritte

Bis 2007 verzeichnete das kongolesische Bruttoinlandspro-

dukt eine stetig steigende Wachstumsrate von bis zu sieben

Prozent und lag damit deutlich über dem weltweiten Durch-

schnitt. Allerdings bewegt sich das Bruttoinlandsprodukt

aufgrund von Jahrzehnten der Misswirtschaft und Bürger-

krieg auf sehr niedrigem Niveau. Wachstumsimpulse kom-

men aus dem Bergbausektor (ca. 27 Prozent), dem Handel

(ca. 22 Prozent) und dem Baugewerbe (ca. 21 Prozent).

Wie die meisten Staaten in Afrika südlich der Sahara blieb die

Demokratische Republik Kongo aufgrund des niedrigen Ent-

wicklungsniveaus seines finanziellen Sektors von den Auswir-

kungen der Weltfinanzkrise weitgehend verschont, bekam

aber die Sekundäreffekte in Form von Preisverfall ihrer

Hauptexportgüter umso heftiger zu spüren.

Seit Oktober/November 2008 sind gravierende

Negativentwicklungen der wichtigsten ökono-

mischen Indikatoren zu beobachten. Dies hat-

te dramatische Konsequenzen für den Staats-

haushalt. In der Folge mussten Weltbank und

Internationaler Währungsfonds im vergange-

nen Jahr mit Nothilfen eingreifen. Das BIP-

Wachstum ist im Jahr 2009 auf ca. 2,7 Prozent

geschrumpft. Hingegen ist die Inflation von

18 Prozent (2008) auf rund 34 Prozent (2009) angestiegen.

Hauptgrund für diesen massiven Wertverfall der kongolesi-

schen Währung war eine Ausweitung der Geldmenge durch

die Zentralbank. Auf diese Weise versuchte die Regierung

ihre Haushaltsdefizite zu decken und die militärischen Aktivi-

täten im Osten des Landes zu finanzieren. Hinzu kommen ge-

ringere Deviseneinnahmen durch fallende Rohstoffpreise. In

der Folge schreitet die „Dollarisierung” der kongolesischen

Wirtschaft weiter voran. Dennoch bleibt die Demokratische

Republik Kongo aufgrund ihrer enormen Rohstoffvorkommen

und ihres landwirtschaftlichen Potenzials ein reiches Land.
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Der Schlüssel zur Realisierung dieses Potentials liegt in der

Entwicklung wichtiger Infrastruktur für den Gütertransport

(Straßen, Schienen, Häfen und Wasserwege) sowie der Ener-

gieversorgung (Kraftwerke und Stromnetze). Dies haben die

internationalen Geber erkannt und finanzieren in großem

Umfang Projekte, die das Interesse finanzstarker Unterneh-

men wecken. Große Hoffnung ruht auf Bauprojekten von

Wasserkraftwerken in verschiedenen Landesteilen, die das

Land autark von ausländischer Energie machen könnten.

Mit Ausnahme des Bergbausektors und in geringerem Maße

des Telekommunikationssektors zieht der Kongo nur wenig

Auslandskapital an. Dies ist auf den Mangel einer industriel-

len Basis, fehlende Fachkräfte sowie die nach wie vor fragile

politische Situation des Landes zurückzuführen. Grassierende

Korruption, fehlende Rechtssicherheit und ein undurchschau-

bares, willkürliches Steuersystem haben zur Abschreckung

potenzieller Investoren beigetragen. Im Jahr 2009 landete

die Demokratische Republik Kongo auf Platz 182 von 183 des

Doing Business Report der Weltbank, der den Reformeifer zur

Verbesserung des Investitionsklimas misst.

Ende 2009 genehmigte der Internationale Währungsfonds

eine Kreditvereinbarung mit der Demokratischen Republik

Kongo, die zur Folge hat, dass das Land in das Entschul-

dungsprogramm des IWF aufgenommen werden kann. Der

Kredit hat beim derzeitigen Wechselkurs einen Gegenwert

von ca. 551,45 Millionen Dollar und wurde bewilligt, nachdem

der Fonds die Regierung der DR Kongo erfolgreich gedrängt

hatte, ein Infrastruktur- und Rohstoff-Abkommen mit China

neu zu verhandeln. Der IWF wird fortan die Bergbau- und

Infrastrukturprojekte, die mit China ausgehandelt werden,

genau überwachen, um sicherzustellen, dass die Fähigkeit

der DR Kongo zum Schuldenabbau nicht ge-

fährdet wird.

Die katastrophale soziale, humanitäre und

Menschenrechtslage im Land hält aber – mitt-

lerweile verstärkt durch die Effekte der inter-

nationalen Wirtschafts- und Finanzkrise – wei-

ter an. Betroffen sind urbane Zentren und länd-

liche Gebiete in gleichem Maße. Das Einkom-

mensniveau ist völlig unzureichend, die physi-

sche und soziale Infrastruktur ist in einem ka-

tastrophalen Zustand, die Versorgung mit öf-
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und Menschenrechtslage im land hält

aber – mittlerweile verstärkt durch

die effekte der internationalen Wirt-

schafts- und finanzkrise – weiter an.

betroffen sind urbane Zentren und

ländliche gebiete in gleichem Maße.

das einkommensniveau ist völlig un-

zureichend, die physische und soziale

infrastruktur ist in einem katastro-

phalen Zustand, die Versorgung mit

öffentlichen gütern auf ein Minimum

reduziert.



fentlichen Gütern auf ein Minimum reduziert. Letztere wird

zudem häufig von nationalen und internationalen Nichtregie-

rungsorganisationen, nicht jedoch vom Staat zur Verfügung

gestellt. Die Sozialindikatoren zählen zu den schlechtesten

weltweit. Mit sozialen Unruhen muss infolge der Verarmung

der Bevölkerung gerechnet werden. Polizisten, Ärzte, Solda-

ten – der gesamte öffentliche Sektor wird nur unregelmäßig

und überdies schlecht bezahlt. Streiks der öffentlichen Insti-

tutionen sind an der Tagesordnung. In Kisangani bewarfen

Studenten Angehörige der Sicherheitsbehörden mit Steinen,

nachdem die Universität mangels Elektrizität nicht arbeitsfä-

hig war.

Die „fünf Baustellen” des Präsidenten kamen in den vergan-

genen drei Jahren kaum oder gar nicht voran. Willkür und

Korruption existieren auf allen Ebenen, alltägliche Menschen-

rechtsverletzungen und ein ostentativer, „neo-mobutisti-

scher” Lebensstil der herrschenden Elite verstärken die Frus-

tration der Bevölkerung, die unter steigenden Lebensmittel-

preisen, hohen Mieten und Schulgebühren leidet. Darüber

können auch wenige große Prestigeobjekte in der Hauptstadt

nicht hinwegtäuschen.

die ZuSaMMenarbeit Mit china

Angesichts des umfangreichen internationalen Engagements

im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit sieht sich die

Regierung der DR Kongo im zunehmenden Maße der Kritik

westlicher Staaten ausgesetzt. Im Gegenzug für finanzielle

Hilfen besteht die internationale Gemeinschaft auf die Um-

setzung von Vorgaben in Bezug auf gute Regierungsführung,

Bekämpfung willkürlicher Gewalt, der Korruption sowie der

Garantie von Menschenrechten und Demokratie. Vor dem

Hintergrund der mangelnden Fortschritte in dieser Richtung

gewinnt die Volksrepublik China im Kongo zunehmend an Ge-

wicht. China engagiert sich seit Jahren nach einer einfachen

Formel: Infrastruktur gegen Ressourcen.

Die Erlöse fließen oftmals nur in die Kassen staatlicher und

territorialer Machthaber. Im Nordosten des Kongo beispiels-

weise finanzieren regionale Warlords ihre Waffen mit dem

Verkauf von Bodenschätzen. Große chinesische Konzerne und

Staatsbetriebe sichern sich die begehrten Schürflizenzen und

bauen im Gegenzug Straßen und Schulen. An einer politi-

schen Einmischung ist man von chinesischer Seite nicht inte-
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ressiert. Somit genießt die Volksrepublik China aus der Sicht

afrikanischer Staaten einen strategischen Vorteil: Die Inves-

titionen der ökonomischen Supermacht sind nicht mit Aufla-

gen wie „guter Regierungsführung” oder der Forderung nach

einer Handelsliberalisierung verbunden. Die Rivalität zwi-

schen China, den USA und europäischen Ländern im Rennen

um Rohstoffe und Einflusssphären belebt das Geschäft – und

lässt den afrikanischen Regierungen einen gewissen Spiel-

raum, sich Entwicklungshilfegeber und Investoren auszusu-

chen.

Zwar bekräftigte US-Außenministerin Hillary Clinton im Sep-

tember 2009 vor afrikanischen Handelspartnern in der kenia-

nischen Hauptstadt Nairobi, dass der Fortschritt der afrikani-

schen Wirtschaft „von guter Regierungsführung und der Ach-

tung von Recht und Gesetz” abhänge, und diese als „Grund-

voraussetzungen für ein positives, vorausschauendes Inves-

titionsklima und umfassendes Wirtschaftswachstum” anzuse-

hen seien. In Afrika ist der Vormarsch Chinas als größter Kon-

kurrent der Vereinigten Staaten indes wohl kaum mehr rück-

gängig zu machen. In vielen Ländern ist die Volksrepublik

mittlerweile größter Handelspartner und Entwicklungshelfer,

wenn auch mit zweifelhaftem Ansatz. Bis zum Jahr 2015 wol-

len allerdings die USA rund 25 Prozent ihrer Ölimporte aus

Subsahara-Afrika beziehen. Damit sehen sie sich – wie auch

die Staaten der Europäischen Union – vor der Aufgabe, den

Spagat zwischen einem moralisch erhobenem Zeigefinger ei-

nerseits und harten wirtschaftlichen Interessen andererseits

bewältigen zu müssen.

kritiSche MenSchenrechtSlage

Die Menschenrechtslage in der DR Kongo ist

auch drei Jahre nach den freien Wahlen sehr

unbefriedigend. Obwohl das Land formal als

Rechtsstaat eingestuft werden kann, werden

im Kongo grundlegende Menschenrechtsnor-

men und Prozessstandards auf breiter Ebene

missachtet. Willkür ist im Justiz- und Polizeiwe-

sen und bei den Streitkräften weit verbreitet.

Die Rechte auf Ernährung, Bildung, Zugang zum Gesund-

heitswesen und auf einen angemessenen Lebensstandard

bleiben vielen Kongolesen und Kongolesinnen verwehrt. Auch

grundlegende Arbeitsvorschriften (wie Verbot von Kinderar-

beit, Höchstarbeitszeiten, Gesundheitsnormen etc.) finden
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die Menschenrechtslage in der dr

kongo ist auch drei Jahre nach den

freien Wahlen sehr unbefriedigend.

obwohl das land formal als rechts-

staat eingestuft werden kann, werden

im kongo grundlegende Menschen-

rechtsnormen und prozessstandards

auf breiter ebene missachtet.



kaum Anwendung. Nach dem Gesetz besteht eine Gleichheit

der Geschlechter; in der Realität sind Frauen jedoch vielfach

benachteiligt. Medienfreiheit ist innerhalb gewisser Grenzen

gegeben. Die Todesstrafe wurde nicht abgeschafft, allerdings

sind Todesurteile seit dem Jahr 2002 nicht mehr vollstreckt

worden.

John Holmes, britischer Diplomat und UN-Untergeneralsekre-

tär für humanitäre Angelegenheiten, hat vor eineinhalb Jah-

ren in Bukavu ausgesprochen, dass die Größenordnung und

die Brutalität der Gewalt im Kongo das menschliche Vorstel-

lungsvermögen übersteigen. Seit die DR Kongo zusammen

mit ruandischen Truppen Ende des Jahres 2008 eine Offensi-

ve gegen Rebellen der „Demokratischen Kräfte zur Befreiung

Ruandas” sowie Hutu-Extremisten begonnen hat, ist die Zahl

der Vergewaltigungen massiv angestiegen. Rund 400 Fälle

werden laut den UN monatlich gemeldet – und dies gilt nur

als ein Bruchteil der tatsächlichen Übergriffe. Da das Land

über kein funktionierendes Justizwesen verfügt, wird kaum

ein Täter je zur Verantwortung gezogen. In den oft eher wirt-

schaftlich als ethnisch begründeten Kämpfen zwischen der

Armee, ausländischen Rebellen und den im Osten des Landes

verwurzelten Milizen nutzen rivalisierende Gruppen Vergewal-

tigung als Kriegsinstrument zum Machterhalt. Sexuelle Ge-

walt sei – so eine Expertin von Human Rights Watch – ein

Weg, um die Macht und Autorität der jeweiligen bewaffneten

Gruppe zu festigen. Die Systematik und Brutalität dieses Vor-

gehens macht diese Problematik in der DR Kongo einzigartig.

Wie geht eS Weiter?

Mit den massiv durch die internationale Gebergemeinschaft

unterstützten Wahlen von 2006 und der größten durchge-

führten Blauhelmmission wurde in den letzten Jahren ver-

sucht, ein von jahrzehntelangem Krieg und Staatszerfall ver-

wüstetes Land neu aufzubauen. Eine demokratisch gewählte

Regierung auf zentralstaatlicher Ebene zu installieren, war

ein erster Schritt hin zu einem geordneten politischen Sys-

tem. Dass im Osten des Landes, wo die Kriege vor fünfzehn

Jahren ihren Ausgang genommen hatten, die Gewalt weiter-

ging, galt für viele Beobachter als Anfangsfehler, der im Lau-

fe der Jahre mit Unterstützung der MONUC zu lösen sei. Al-

lerdings verschwand der Kongo nach den Wahlen von 2006

wieder von der Tagesordnung der Weltgemeinschaft und den

ersten Seiten europäischer Zeitungen.

40



Sträflich vernachlässigt wurde, dass es in der DR Kongo eben

nicht vorrangig um die Herstellung einer staatlichen Struktur

und um Straßen und Schulen geht. Um die Vorgänge in die-

sem von Krieg und Gewaltherrschaft zerrütteten Land zu ver-

stehen, muss zuallererst die Tatsache des Ressourcenreich-

tums betrachtet werden, der seit der Zeit Leopolds II. mehr

zu einem Fluch als zu einem Segen für die

Menschen im Kongo geworden ist. Der Kampf

um die Bodenschätze, die den Kongo reich ma-

chen, ist der Schlüssel für die weitere Entwick-

lung des Landes. Jede im Kongo kämpfende Mi-

liz finanziert sich über den Verkauf von Roh-

stoffen. Deshalb lässt sich der Krieg im Kongo

nicht alleine als afrikanischer Konflikt beschrei-

ben, in ihm zeigt sich auch die Kehrseite der

Globalisierung. Es fehlen wirksame Kontrollen

und das Interesse sie aufzubauen ist in den

Reihen der Industrienationen gering. Diese Kontrollen sind

aber unerlässlich, will man den Kongo nicht sich selbst, kor-

rupten Machthabern und ausländischen Firmenkonsortien

überlassen.

Die politische Wirklichkeit dreieinhalb Jahre nach den ersten

freien Wahlen ist trostlos. Kongos Regierung hat das Regie-

ren nicht gelernt, das Parlament verfügt nicht über die Macht,

seine Regierung zu kontrollieren, die Kriege im Osten sind

nicht erloschen, sondern sogar noch eskaliert, Armut und

Elend nehmen im ganzen Land zu. Forderungen, als Antwort

noch mehr UN-Soldaten in den Kongo zu schicken, führen in

die Irre. Es geht nicht um mehr Soldaten, sondern um eine

andere Politik. Denn auch die Vereinten Nationen sind ange-

schlagen. Sie können ihr Mandat nicht erfüllen und lassen

sich von einer disziplinlosen Armee einspannen, die selbst

Angst und Schrecken verbreitet.

Das kongolesische Krisenmanagement ist nicht zuletzt des-

halb so dürftig, weil wichtigen Akteuren schlicht der Wille zu

fehlen scheint, eine nachhaltige Lösung anzustreben. Dies

aber kann die UNO nicht von außen leisten, auch wenn ihre

Präsenz allein deshalb schon nötig ist, um die relative Ruhe

zu gewährleisten. Ein vorschneller Abzug der MONUC würde

das Einflusspotenzial der Weltgemeinschaft deutlich schmä-

lern. Ein Land wie der Kongo mit der Größe Westeuropas lässt

sich von außen nicht nachhaltig befrieden. Ein neuer Realis-

mus ist nötig, der sich an nationalen Interessen und den
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Grenzen der eigenen Macht orientiert. Ein solcher Ansatz

muss zuerst die wirtschaftlichen Realitäten ins internationale

Bewusstsein rücken und dann, verbunden mit einer Bünde-

lung der Mittel zur Entwicklungszusammenarbeit, den Dialog

mit anderen Akteuren suchen. Auch muss der kongolesischen

Regierung deutlich gemacht werden, dass ein Vertuschen von

unangenehmen Themen keinen politischen Erfolg bringen

wird, auf den die Menschen im Kongo seit den Wahlen ver-

geblich warten. Eine rein profitorientierte Partnerausrichtung

wird die jetzige Administration in den Strudel wiederaufflam-

mender Konflikte ziehen. Leidtragende wären – wie seit Jahr-

hunderten – die Menschen in diesem einerseits so reichen

und andererseits doch so armen Land.
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Am 27. und 28. November 2009 waren Namibias Wähler auf-

gerufen, den Präsidenten des Landes und die 72 Mitglieder

der Nationalversammlung (Parlament) zu wählen. Am 4. De-

zember wurden nach erheblichen Verzögerungen und Irrita-

tionen bei den Oppositionsparteien und großen Teilen der Zi-

vilgesellschaft schließlich die offiziellen Ergebnisse veröffent-

licht. Neun Oppositionsparteien haben diese Ergebnisse auf-

grund von (aus ihrer Sicht) erheblichen und nachweislichen

Manipulationen nicht anerkannt und gingen vor Gericht. Nach

der Weigerung der namibischen Wahlkommission hat schließ-

lich ein Urteil des High Court of Namibia am 24. Dezember

den klagenden Oppositionsparteien den freien Zugang zu al-

len relevanten Wahlmaterialien erlaubt und ihnen damit er-

möglicht, den Vorwurf substanzieller Wahlmanipulation bis

zum 4. Januar 2010 nachzuweisen. Am Ende des Jahres 2009

und mehr als vier Wochen nach der Stimmabgabe steht so-

mit noch nicht fest, ob das von der namibischen Wahlkom-

mission bereits verkündete offizielle amtliche Wahlergebnis,

welches den Status quo der Regierungspartei und deren Drei-

Viertel-Mehrheit in der Nationalversammlung fortschreiben

würde, von Bestand sein wird. Hinzu kommt die Frage, ob

einzelne oder alle Wahlkreise (wie schon 2004) neu ausge-

zählt werden müssen oder ob sogar – wie von der Oppositi-

on gefordert – Neuwahlen stattfinden werden, was einmalig

in der Geschichte Afrikas wäre.
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wahlverlauF uND DurchFühruNG

Nach offiziellen Angaben der namibischen Wahlkommission

(ECN) waren zwischen 822.344 und 1,3 Millionen Wähler

(Gesamtbevölkerung ca. zwei Millionen Menschen) aufgeru-

fen, aus 12 Kandidaten den Präsidenten und von 14 Parteien

die 72 Mitglieder der Nationalversammlung Namibias zu wäh-

len. Hierfür wurden 998 feste und 2238 mobile Wahlstationen

im ganzen Land vorgesehen. Rund 11.300 Wahlhelfer in

536 Teams sollten die ordnungsgemäße Durchführung der

Wahlen sicherstellen. Zahlreiche nationale wie internationale

Wahlbeobachterteams waren eingeladen, das politische Um-

feld vor, während und nach den Wahlen zu be-

obachten. Dabei sollten eventuelle Gewalt, Ein-

schüchterung und unlautere Verfahren im

Wahlkampf ebenso registriert werden wie Un-

regelmäßigkeiten beim Wählerregister und Ma-

nipulationen bei Stimmabgabe und Stimmen-

auszählung. Nach erheblichen Verzögerungen

bei der Stimmenauszählung, verursacht vor al-

lem durch die Einführung eines Verfahrens zur

„Verifikation” der Stimmen – nach Abschluss

der Auszählung und unter Ausschluss unabhän-

giger Wahlbeobachter und Beobachter der Par-

teien verkündete die ECN am 4. Dezember

2009 schließlich das Ergebnis der Präsident-

schafts- und Parlamentswahlen.

DIE VORLäUFIGEN AMTLICHEN ERGEBNISSE LAUT ECN

VOM 4. DEZEMBER 2009

Das vorläufige Ergebnis für die Wahlen zur Nationalver-

sammlung (Parlament):
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Dabei sollten eventuelle Gewalt, ein-

schüchterung und unlautere verfah-

ren im wahlkampf ebenso registriert

werden wie unregelmäßigkeiten beim

wählerregister und manipulationen

bei stimmabgabe und stimmenaus-

zählung. Nach erheblichen verzöge-

rungen bei der stimmenauszählung,

verursacht vor allem durch die einfüh-

rung eines verfahrens zur „verifika-

tion” der stimmen – nach abschluss

der auszählung und unter ausschluss

unabhängiger wahlbeobachter und

beobachter der Parteien verkündete

die ecN am 4. Dezember 2009 schließ-

lich das ergebnis der Präsident-

schafts- und Parlamentswahlen.

Parteien Stimmen Prozent Mandate

UNGÜLTIGE STIMMEN 10,576 1,30

ALL PEOPLE’S PARTY (APP) 10,795 1,33 1

COMMUNIST PARTY (CP) 810 0,10 0

CONGRESS OF DEMOCRATS (COD) 5,375 0,66 1

DEMOCRATIC PARTY OF NAMIBIA (DPN) 1,942 0,24 0

DTA OF NAMIBIA (DTA) 25,393 3,13 2

MONITOR ACTION GROUP (MAG) 4,718 0,58 0



Demnach behält die regierende SWAPO-Party ihre Zweidrit-

telmehrheit in der Nationalversammlung und kommt auf

54 Sitze, einen Sitz weniger als bei den letzten Wahlen im

Jahr 2004. Die erst im November 2007 gegründete Rally for

Democracy and Progress (RDP) kommt als zweitstärkste Par-

tei auf acht Sitze und übernimmt die Rolle der offiziellen Op-

position vom Congress of Democrats (CoD). Je nach Wähler-

register hätten sich bis zu 98,6 Prozent der Wahlberechtigten

an dieser Wahl beteiligt.

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen lautet:
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Parteien Stimmen Prozent Mandate

NAMIBIA DEMOCRATIC MOVEMENT FOR CHANGE (DMC) 1,770 0,22 0

NATIONAL DEMOCRATIC PARTY (NDP) 1,187 0,15 0

NATIONAL UNITY DEMOCRATIC ORGANIZATION (NUDO) 24,422 3,01 2

RALLY FOR DEMOCRACY AND PROGRESS (RDP) 90,556 11,16 8

REPUBLICAN PARTY OF NAMIBIA (RP) 6,541 0,81 1

SOUTH WEST AFRICA NATIONAL UNION (SWANU) 4,989 0,62 1

SWAPO PARTY OF NAMIBIA (SWAPO PARTY) 602,580 74,29 54

UNITED DEMOCRATIC FRONT OF NAMIBIA (UDF) 19,489 2,40 2

GESAMTZAHL DER ABGEGEBENEN STIMMEN 811,143 100 72

Quelle: www.ecn.na (31.12.2009)

Kandidaten (Parteien) Stimmen Prozent

Ungültige Stimmen 12,363 1,52

ATTIE BEUKES (CP) 1,005 0,12

BENJAMIN ULENGA (CoD) 5,812 0,72

DAVID ISAACS (DPN) 1,859 0,23

FRANS GOAGOSEB (DMC) 1,760 0,22

HENRY MUDGE (RP) 9,425 1,16

HIDIPO HAMUTENYA(RDP) 88,640 10,91

HIFIKEPUNYE POHAMBA (SWAPO) 611,241 75,25

IGNATIUS SHIXWAMENI (APP) 9,981 1,23

JUSTUS GAROEB (UDF) 19,258 2,37

KATUUTIRE KAURA (DTA) 24,186 2,98

KUAIMA RIRUAKO (NUDO) 23,735 2,92

USUTUAIJE MAAMBERUA (SWANU) 2,968 0,37

GESAMTZAHL DER ABGEGEBENEN STIMMEN 812,233 100

Quelle: www.ecn.na (31.12.2009)



Die Oppositionsparteien haben auch dieses Ergebnis ange-

zweifelt und es in ihre gemeinsame Klage eingeschlossen. Die

Beteiligung bei den Präsidentschaftswahlen liegt – je nach

Wählerregister – bei bis zu 98,77 Prozent.

NatioNale uND iNterNatioNale 

ahlbeobachtuNG

Mehrere internationale Missionen bzw. Delegationen waren

eingeladen, die Wahlen zu beobachten. Die Afrikanische Uni-

on (AU) entsandte 25 Personen, das Exekutivorgan der Ent-

wicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika, SADC (Sout-

hern African Development Community) 40 Beobachter, das

Parlamentarierforum von SADC (SADC-PF) war in Namibia

mit 33 Leuten tätig, eine Delegation des Pan African Parla-

ments (PAP) mit 29 Beobachtern. Darüber hinaus waren vie-

le der in Namibia akkreditierten Botschafter (und deren Mit-

arbeiter), insbesondere aus EU-Ländern, als Wahlbeobachter

tätig. Erstmals hat sich auch die namibische Zivilgesellschaft

an der Beobachtung der Wahlen beteiligt. Dabei ist das ge-

meinsame Wahlbeobachterkomitee (JEOC) des namibischen

Kirchenrates (Council of Churches in Namibia, CCN) und des

Verbandes Steering Committee: Churches and Elections mit

insgesamt 1813 akkreditierten Wahlbeobachtern hervorzu-

heben, die an sehr vielen Wahlstationen des Landes zu sehen

waren. Die Konrad-Adenauer-Stiftung bildete die ersten

114 Supervisoren aus. Die Ausbildung der weiteren Wahlbe-

obachter wurde von der deutschen Botschaft in Windhoek fi-

nanziert. Der Dachverband zivilgesellschaftlicher Organisatio-

nen in Namibia (NANGOF) nahm zusammen mit dem Rat für

Nicht-Regierungsorganisationen für das Südliche Afrika

(SADC-CNGO) mit 47 Beobachtern teil. Das Namibia Institu-

te for Democracy (NID) beobachtete die Wahlen mit 287 Per-

sonen. Die meisten Beobachter stellten die namibischen Par-

teien mit ihren so genannten Party agents, wenngleich nicht

alle Parteien – abhängig von deren finanziellen Möglichkeiten

– in gleichem Maße Beobachter engagieren konnten.

Die endgültigen Berichte der Wahlbeobachtermissionen, ins-

besondere der AU, SADC und PAP müssen innerhalb von

90 Tagen nach den Wahlen vorliegen. Vorab hatten deren De-

legationsleiter jedoch schon Stellungnahmen abgegeben und

das voraussichtliche Votum vorweggenommen. Obwohl das

Endergebnis erst sieben Tage nach Öffnung der Wahlstatio-

nen verkündet wurde, stellte die SADC-Delegation als erstes,

46



bereits zwei Tage nach Schließung der Wahlstationen, Nami-

bia ein tadelloses Wahlzeugnis aus. Frei, fair und glaubwür-

dig seien die Wahlen gewesen. Die AU- Wahlbeobachter ka-

men kurz danach zu einem ähnlichen Ergebnis. Es habe kei-

ne Vorfälle gegeben, man sei von der hohen Wahlbeteiligung

sehr beeindruckt. Kritischer äußerte sich die

Delegation des PAP. Zwar kam auch diese De-

legation zu dem vorläufigen Ergebnis, dass die

Voraussetzungen für glaubwürdige, freie und

faire Wahlen in verhältnismäßig zufrieden stel-

lender Form gegeben waren. Allerdings ergänz-

ten die PAP-Beobachter ihre Bewertung mit Kri-

tik. Insbesondere die Verzögerungen bei der

Auszählung, die deutlich unproportionale Be-

richterstattung der staatlich kontrollierten Ra-

dio- und Fernsehstationen und das System der

tendered votes seien Anlass zur Sorge gewe-

sen. Tendered Votes erlauben bei Wahlen die

Stimmabgabe an jeder Wahlstation des Landes

und kommen einer Art „Briefwahl” gleich.

Unterschiedlicher fiel das Urteil der namibischen Wahlbeob-

achter aus. Während der vorläufige Bericht des namibischen

Demokratieinstituts NID, von einigen kritikwürdigen Aspek-

ten abgesehen, in der Gesamteinschätzung von freien und

fairen Wahlen spricht, kommt der Dachverband zivilgesell-

schaftlicher Organisationen in Namibia (NANGOF) und dessen

SADC-Partner (SADC-CNGO) in seiner vorläufigen Stellung-

nahme nach der detaillierten und seitenlangen Auflistung von

Defiziten und Verfahrensfehlern zu der Einschätzung, dass

man ernsthafte Vorbehalte habe, den Wahlprozess als frei

und fair zu bezeichnen.

Im Bereich der Kirchen gab es seit Beginn des Jahres 2009

eine interessante Entwicklung, die zu deren gemeinsamer

Teilnahme als Wahlbeobachter geführt hat. Da der namibi-

sche Kirchenrat (CCN), der von der Regierung als Dachver-

band der wichtigsten Kirchen Namibias offiziell anerkannt ist,

in den vergangenen Jahren als inaktiv wahrgenommen wur-

de, haben sich zahlreiche CCN-Mitgliedskirchen sowie Vertre-

ter kleiner afrikanischer und charismatischer Kirchen auf Ein-

ladung der Konrad-Adenauer-Stiftung mehrmals getroffen

und einen ökumenischen Verband gegründet. Dieser trat un-

ter dem Namen Churches and Elections und mit dem An-

spruch auf, gerade im Hinblick auf die Wahlen 2009 das poli-
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tische und prophetische Mandat der Kirchen in Hinblick auf

die Gesellschaft zu verwirklichen. Der Dachverband CCN,

dem eine enge politische und persönliche Nähe zur Regie-

rungspartei nachgesagt wird, erklärte sich kurz vor den Wah-

len schließlich doch bereit, mit dem eher kritischen Komitee

von „Churches and Elections” zusammenzuarbeiten, auch um

die Einheit der Christen und Kirchen in Namibia zum Aus-

druck zu bringen bzw. diese nicht zu gefährden. Doch schon

unmittelbar nach den Wahlen traten deutliche Differenzen

zwischen CCN und dem Verband kritischer Kirchenvertreter in

deren Wahlbewertung auf. Man einigte sich schließlich auf ein

gemeinsames Statement, welches lediglich von freien und

friedlichen Wahlen spricht, nicht aber davon, diese als fair zu

bezeichnen. Es bleibt abzuwarten, ob die namibischen Kir-

chen im Februar 2010 einen gemeinsamen Bericht oder zwei

Berichte mit unterschiedlichen Ergebnissen und Einschätzun-

gen veröffentlichen werden.

iNterNatioNale staNDarDs Für Freie uND

Faire wahleN

Zahlreiche internationale Organisationen haben sich auf

Standards für freie und faire Wahlen geeinigt. Diese Stan-

dards bilden die Grundlage für die Arbeit der Wahlbeobach-

ter. Die Afrikanische Union, die Entwicklungsgemeinschaft

Südliches Afrika (SADC), deren Parlamentarierforum (SADC-

PF) und andere haben eigene Normen und Standards entwi-

ckelt, die inhaltlich mit denen westlicher Länder vergleichbar

sind. Legt man diese afrikanischen Standards für freie und

faire Wahlen an die Vorwahlphase und die beiden Tage der

Stimmabgabe an (aufgrund des noch laufenden Gerichtsver-

fahrens wird die Nachwahlphase bis hin zur offiziellen Aner-

kennung der Wahlen hier ausgenommen), muss man festhal-

ten, dass die Bedingungen für die Wahlen in Namibia relativ

frei und friedlich waren, trotz des Votums besagter Wahlbe-

obachterdelegationen aber nicht als fair bezeichnet werden

können.

Die vorwahlPhase

Es gab insbesondere im Norden des Landes immer wieder ge-

waltsame Übergriffe meist von jugendlichen Mitgliedern der

Regierungspartei, die RDP-Versammlungen verhindern woll-

ten. Die Nutzung öffentlicher Plätze und Räume wurden der

RDP für deren Versammlungen kurzfristig entzogen, auch
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über Einschüchterungsmanöver gegenüber Oppositionspoliti-

kern und –mitgliedern wurde mehrfach berichtet. Insgesamt

muss man aber feststellen, dass die Oppositionsparteien, so-

fern sie hierzu die Mittel hatten, weitgehend frei für sich wer-

ben und Wahlkampf betreiben konnten und von ihrem Recht

auf Versammlungs-, Meinungs- und Bewegungsfreiheit Ge-

brauch machten.

Von fairen und damit gleichen oder zumindest

ähnlichen Ausgangsbedingungen für Parteien

konnte hingegen nicht gesprochen werden.

Dies lag nicht nur an den finanziellen Privile-

gien der Regierungspartei, die bei Weitem

mehr Mittel für Ihren Wahlkampf zur Verfügung

hatte als alle anderen Parteien. Bedenklich war

gerade die Nutzung staatlicher Ressourcen für

den Wahlkampf der Regierungspartei. Der Prä-

sident und viele seiner 45 Minister und Vizemi-

nister bereisten vor den Wahlen auf Kosten der

Steuerzahler das Land, um für ihre Partei zu werben. Eine

Woche vor den Wahlen hat die Regierung den einflussreichen

traditionellen Führern Geländewagen geschenkt; die Gehalts-

erhöhung für den aufgeblähten öffentlichen Dienst wurde

rechtzeitig vor den Wahlen ausbezahlt. Wohltaten der Regie-

rung wie Rentenzahlungen und Lebensmittelhilfen wurden

und werden gerade in den ländlichen Gebieten mit niedrigem

Bildungsstandard ohnehin gerne als Wohltaten der SWAPO-

Regierung verkauft.

Besonders signifikant sind die unfairen Bedingungen im Kon-

text der staatlich kontrollierten elektronischen Medien. Die

Printmedien haben im Grunde ausgewogen und kritisch über

die Parteien und den Wahlkampf berichtet, aber ein Großteil

der Menschen in den ländlichen Gebieten hat keinen Zugang

zu Zeitungen und informiert sich fast ausschließlich mittels

Radio und ggf. Fernsehen. In den Wochen vor den Wahlen

waren 83 Prozent der elektronischen Berichterstattung zu

Gunsten der Regierungspartei. Aufgrund öffentlicher Kritik

reduzierte sich dies für die letzten Tage vor den Wahlen, in

denen auch ausländische Wahlbeobachter im Lande waren,

auf noch 70 Prozent.
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Das wahlverFahreN

WäHLERREGISTER

Die Oppositionsparteien und Akteure der Zivil-

gesellschaft verwiesen bereits vor den Wahlen

auf Unregelmäßigkeiten und Manipulation beim

Wählerregister, von denen die Wahlkommission

seit Oktober vier verschiedene Versionen veröf-

fentlichte. Der Vorsitzende der Wahlkommissi-

on gab einmal bekannt, dass nunmehr 1,3 Mil-

lionen Wähler registriert wären, um dies kurz

danach offiziell auf 1,163 Millionen zu korrigie-

ren. Das den Parteien zur Verfügung gestellte

Wählerregister hingegen beinhaltete nur

822.344 Wähler, anderen Angaben der Wahlkommission zu-

folge lag die Zahl bei 1.181.835 Millionen Wählern, verbun-

den mit dem Hinweis, dass es nirgendwo ein perfektes Wäh-

lerregister geben kann.

TENDERED VOTES („BRIEFWAHL”)

Aufgrund massiver Probleme mit der Administration der ten-

dered votes (in etwa vergleichbar mit den deutschen Brief-

wahlunterlagen) bei den Wahlen 2004 hatte die Wahlkom-

mission im Jahr 2005 dem Parlament vorgeschlagen und ge-

fordert, diese Möglichkeit auf Ausnahmefälle zu beschränken.

Bei der jüngsten änderung des Wahlgesetzes im Jahr 2009

wurde diese Praxis aber dennoch bestätigt. Sie erlaubt die

Stimmabgabe an jeder beliebigen Wahlstation des Landes,

was die Wahlbeteiligung deutlich erhöht. Da der Abgleich die-

ser Stimmen mit dem Wählerregister und den jeweiligen

Wahlkreisen nur der Wahlkommission möglich ist, können die

Wahlbeobachter diese Stimmen im Grunde nicht beurteilen.

Die durch die tendered votes bedingte extrem hohe Wahl-

beteiligung in einigen, gerade von der Regierungspartei

dominierten Wahlkreisen im Norden des Landes von bis zu

190 Prozent (wohingegen die Wahlbeteiligung im Süden Na-

mibias nur bei 41–68 Prozent lag), wird von vielen als Hin-

weis auf Manipulation gewertet. Die gesamte Wahlbeteiligung

betrug – je nach Wählerregister – bis zu 98,77 Prozent. Dies

ist in einem Land, in dem laut repräsentativer Umfragen die

Demokratie als Regierungssystem geringe Zustimmungswer-

te erhält, begründeter Anlass zu großer Skepsis.
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STIMMABGABE

Dass in Namibia mit einer Bevölkerung von nur ca. zwei Mil-

lionen Einwohnern für die Wahlen 2009 ein zweiter Tag für die

Stimmabgabe eingeführt und die Zahl der mobilen Wahlsta-

tionen massiv erhöht wurde, scheint vielen Beobachtern in-

sofern problematisch, als es dadurch den Oppositionspar-

teien und Wahlbeobachtern aufgrund der eingeschränkten

Ressourcen deutlich erschwert war, die Stimmabgabe und

nächtliche Aufbewahrung der Urnen und die

Stimmauszählung zu beobachten. Als bedenk-

lich empfinden viele Beobachter auch die Mög-

lichkeit, dass etwa 300.000 Personen ohne

Ausweispapiere und lediglich aufgrund einer

persönlichen Stellungnahme bzw. Bürgschaft

anderer wählen konnten. Unabhängige Wahl-

beobachter haben zwar eine (auch dank der Polizei) friedliche

und von freundlichen Wahlhelfern geprägte positive Atmo-

sphäre der Stimmabgabe festgestellt. Sie haben aber auch

einige bedenkliche Tatsachen festgehalten. So waren sich

nicht alle Wahlbeobachter bzw. Party agents ihrer Rechte und

Pflichten bewusst. Als Folge fehlten diese Beobachter vor al-

lem an entlegenen Wahlstationen; an anderen wurde Party

agents der Oppositionsparteien der Zutritt verwehrt. Ferner

wurden Probleme und Ungereimtheiten im Einsatz der Tinte,

mit der jeweils Finger der Wähler gekennzeichnet wurden,

um mehrfaches Wählen zu verhindern, festgestellt. Bei der

nächtlichen Aufbewahrung der Wahlurnen gab es unter-

schiedliche Praktiken und den partiellen Ausschluss von Par-

ty Agents. Da die Wahlhelfer während beider Tage im Einsatz

waren und die Auszählung der Stimmen erst nach der Schlie-

ßung der Wahlstationen am Ende des zweiten Tages begann

und oft bis in die Morgenstunden dauerte, kam zu einem er-

heblichen Konzentrationsverlust.

AUSZäHLUNG DER STIMMEN

Die jüngste änderung des Wahlgesetzes sah vor, dass die

Auszählung der Stimmen in den jeweiligen Wahlstationen

stattfinden, die Ergebnisse auch von den Party Agents unter-

schrieben und an der Wahlstation öffentlich gemacht werden

muss. Fast allen Party Agents wurde dieses Recht zum Ge-

genzeichnen der Ergebnisse verwehrt, außerdem wurden die

Ergebnisse in der Regel nicht an den Wahlstationen ausge-

hängt und öffentlich gemacht.
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Die Nach-wahl-Phase

Diese Phase, die auch aufgrund des laufenden Gerichtsver-

fahrens noch nicht abgeschlossen ist, war geprägt von eini-

gen Überraschungen und zahlreichen Ungereimtheiten. Ob-

wohl die Auszählung der Stimmen laut Wahlgesetz an den

Wahlstationen stattzufinden hat, wurden nach der Auszäh-

lung die Urnen in so genannten verification centres gebracht,

wo die Stimmzettel unter Ausschluss der Öffentlichkeit und

ohne Wahlbeobachter erneut „verifiziert” wurden. Auch ak-

kreditierte Wahlbeobachter und deren Delegationsleiter hat-

ten keinen Zutritt zu diesen Räumen. Die regulären Stimm-

zettel wurden dort mit den tendered votes verrechnet. Auf

diese Weise wurden die Ergebnisse für die 107 Wahlkreise

Namibias errechnet. Durch den gezielten Ausschluss der Öf-

fentlichkeit und der akkreditierten Wahlbeobachter am so ge-

nannten Verifikationsprozess, der bisher noch nie praktiziert

worden ist, wurde die Glaubwürdigkeit des Ver-

fahrens massiv in Mitleidenschaft gezogen. Die

gezielte Intransparenz durch die so genannte

Verifikation hat die Bestrebungen der Wahlbe-

obachter vor und während der Wahlen im

Grunde obsolet gemacht sowie die Glaubwür-

digkeit des gesamten Verfahrens diskreditiert.

Die Verifikation der Stimmzettel und Ergebnis-

se hat zudem zu erheblichen Verzögerungen

des Verfahrens geführt. Erst sechs Tage nach

Schließung der Wahlstationen, am 4. Dezem-

ber 2009 um 21 Uhr, verkündete die ECN das

Endergebnis. In anderen afrikanischen Ländern

mit ähnlichen Bedingungen wie in Namibia wurden die Wahl-

ergebnisse nach nur etwa zwei Tagen verkündet. Neun Op-

positionsparteien haben die Wahlen daher nicht anerkannt

und müssen im anstehenden Gerichtsverfahren nunmehr be-

weisen, dass ihre Vorwürfe der massiven Manipulation beleg-

bar sind. Damit sind Neuwahlen nicht ausgeschlossen. Aller-

dings haben die Oppositionsparteien nur wenige Tage Zeit,

um ihre Vorwürfe zu belegen. Die gezielte Verzögerung bei

der Herausgabe von Wahlunterlagen durch die staatliche

Wahlkommission ist indes kein gutes Zeichen für die Bedin-

gungen, unter denen Oppositionsparteien in Namibia arbei-

ten, und ein weiteres Indiz dafür, dass die Korrektheit der am

4. Dezember 2009 veröffentlichten Ergebnisse in Frage ge-

stellt werden darf.
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schlussFolGeruNGeN

Unabhängig vom Ausgang des nunmehr bei den Gerichten

anhängigen Verfahrens lassen sich am Ende des Jahres 2009

einige interessante Ergebnisse dieser Wahlen festhalten.

1. Die Wahlen haben die Notwendigkeit der Praxis der Ge-

waltenteilung und die Wichtigkeit einer unabhängigen Ju-

dikative bestätigt. Wahlen zu Legislativ- bzw. Exekutivor-

ganen benötigen gerade in Staaten mit dominanten Re-

gierungsparteien checks and balances, insbesondere in

Form einer starken und unabhängigen Judikative.

2. Das Urteil des High Court of Namibia vom 24.12.2009 hat

nicht nur den Oppositionsparteien in fast allen Punkten ih-

rer Klage gegen die Regierung Recht gegeben. Es hat da-

mit zugleich (und erneut) bestätigt, dass die Rechtspre-

chung in Namibia unabhängig ist und unbeeindruckt von

möglicher Unzufriedenheit bei staatlichen Organen oder

der dominanten Regierungspartei sich nicht scheut, Urtei-

le auch gegen diese zu fällen.

3. Die Legalität der Wahlen in Namibia wird nunmehr von den

Richtern entschieden. Deren oberster Repräsentant (Chief

Justice) nimmt auch den Eid der Abgeordneten, Minister

und sogar des Präsidenten auf die Verfassung ab. Dies ist

kein nur symbolischer Akt, sondern demonstriert zugleich

die Bedeutung und Souveränität der Judikative.

4. Die Wahlen haben gezeigt, dass Demokratie

kein selbstreferenzieller Prozess im luftlee-

ren Raum ist, sondern im Rahmen der Ver-

fassung des Landes und rechtsstaatlicher

Normen und Gesetze stattfindet, deren

Wahrung und Einhaltung von den Gerichten

garantiert wird. Qualifizierte Demokratie

funktioniert nur im Kontext eines funktionie-

renden Rechtsstaats. Demokratie und Rechtsstaat bedin-

gen, ergänzen und verstärken sich gegenseitig.

5. Namibias Rechtsprechung kann – unabhängig vom ab-

schließenden und noch zu fällenden Urteil – weiteren

Imageverlust für die Demokratie verhindern. Namibia wird

vielfach als afrikanisches Modell und Vorzeigeland be-

zeichnet. Zwar hat die namibische Demokratie durch die
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Durchführung der jüngsten Wahlen weiterhin an Reputati-

on verloren, Namibias stark ausgeprägte Rechtsstaatlich-

keit hingegen gilt als modellhaft auch über Afrika hinaus.

Namibia darf somit Vorbildcharakter behalten, allerdings

weniger wegen seiner Demokratie als vielmehr wegen sei-

ner unabhängigen Rechtsprechung. Sollten die Gerichte

Namibias sich von den klagenden Oppositionsparteien von

substanzieller Wahlmanipulation überzeugen lassen und

tatsächlich Neuwahlen für 2010 notwendig machen, könn-

te Namibia zu Beginn einer neuen Dekade einen Trend in

Afrika setzen und exemplarische Wirkung ausüben auf an-

dere Länder, deren Wahlen nicht selten von Unregelmä-

ßigkeiten und Manipulation geprägt sind.

6. Neben der Legalität der jüngsten Wahlen steht aber auch

die Legitimität der namibischen Demokratie auf dem Spiel.

Konstitutionelle Demokratie ist schließlich nicht nur ein

formales Ordnungssystem, über deren Verfahren Gerichte

urteilen, sondern sie stellt auch ein System moralischer

und kultureller Werte dar, ist also von Werten und Tugen-

den geprägt, ruht sogar maßgeblich auf diesen, ohne die-

se jedoch garantieren oder von seinen Bürgern einfordern

zu können. Die gerade im Vorfeld der Wahlen in Namibia

durch Hassreden und gewaltsame Übergriffe insbesondere

auf die Opposition zum Ausdruck gebrachten Defizite an

demokratischen Werten (wie Toleranz) werfen einen

Schatten auf die moralische Güte und Qualität des demo-

kratischen Wertesystems in Namibia.

7. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bleiben

solange leere Phrasen, bis deren formale

Ordnungsprinzipien vor allem durch freie

und faire Wahlen, durch eine unabhängige

Justiz und durch gelebte Werte legitimiert

sind und ein derartiger demokratischer

Rechtsstaat seine sittlichen Voraussetzun-

gen und moralischen Wurzeln, von denen er

lebt, auch zu schützen gewillt und in der

Lage ist. Will Namibia das Image als demo-

kratischer Rechtsstaat aufrechterhalten

7. bzw. dieses erreichen, müssen nicht nur die Durchführung

ordnungsgemäßer Wahlen sichergestellt und rechtsstaatli-

che Strukturen aufrechterhalten werden. Namibia hat

noch einen langen Weg vor sich, demokratische Werte und

Tugenden in der Bevölkerung und der Elite zu verankern.
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Repräsentative Umfragen des renommierten Instituts

Afrobarometer (von 2003) bezeichnen Namibia als De-

mokratie ohne Demokraten. äußerungen hochrangiger

Politiker legen nahe, dass das Diktum von Namibia als

einer Demokratie ohne Demokraten auch und gerade

auf deren Elite zutrifft und Wissen über und Verständnis

für Demokratie auch hier zu vermitteln noch notwendig

ist.

8. Die Einschätzungen nationaler wie internationaler Wahlbe-

obachter auf die Wahlen waren sehr unterschiedlich. Ab-

gesehen vom Dachverband zivilgesellschaftlicher Organi-

sationen in Namibia (NANGOF) kamen die meisten Dele-

gationen von Wahlbeobachtern zu einem überwiegend po-

sitiven Urteil. Noch bevor das Ergebnis verkündet wurde,

stellten Delegationen aufgrund der zwei friedlichen Tage

der Stimmabgabe fest, dass die Wahlen frei und fair wa-

ren. Die nicht immer freien und kaum fairen Bedingungen

für die Oppositionsparteien vor den Wahlen, gewaltsame

Übergriffe, Hassreden und Einschüchterungen, unverhält-

nismäßige Medienberichterstattung zu Gunsten der Regie-

rungspartei uvm. spielten bei deren Entscheidungsfindung

offensichtlich ebenso wenig eine Rolle wie die eigenen in-

ternationalen Standards, die afrikanische Regierungen und

Parlamentarier selbst entwickelt und ratifiziert haben.

Auch der Blick auf die natürlichen Ressourcen des Landes

sowie die politische Stabilität des Landes und der Region

haben möglicherweise das Urteilsvermögen getrübt, was

die Glaubwürdigkeit internationaler Wahlbeobachtung

nicht gerade fördert. Eine Abwägung von politischer Kon-

tinuität und Stabilität einerseits und dem Bürgerrecht der

Partizipation an Wahlen sollte jedoch den namibischen

Wählern überlassen werden.

9. Während zahlreiche, auch westliche Regierungen Präsi-

dent Pohamba zu seiner Wiederwahl gratulierten, haben

nur wenige Regierungen Namibia zu den Wahlen der Na-

tionalversammlung Glückwünsche übersandt. Darüber hi-

naus gab es kaum internationale Reaktionen, aus denen

man die offizielle Anerkennung dieser Parlamentswahlen

ableiten könnte. Diese Zurückhaltung darf als Indiz für

mögliche Wahlmanipulationen, aber auch als Respekt vor

der noch ausstehenden Entscheidung des Gerichts gewer-

tet werden, welches die Legalität der Wahlen noch beur-

teilen muss.
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10. Repräsentativen Umfragen der Meinungsforscher von

Afrobarometer der Jahre 1999 – 2008 zufolge verlor die

Demokratie bzw. die politische Wahl als Mittel zur Be-

stimmung politischer Führer fast 30 Prozent an Zustim-

mung in der Bevölkerung. Die Wahlen 2009 und die Kon-

troversen um deren technische Durchführung werden

wohl dazu beitragen, dass dieser Trend sich fortsetzen

wird. Der eigentliche Verlierer der Wahlen des Jahres

2009 wäre somit Namibias Demokratie, deren Fassade

zusätzliche Risse bekommen und weiter erodieren wird.

Das Manuskript wurde am 31.12.2009 abgeschlossen.
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